Richtlinie fir die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des
Einsatzes von Kunstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein (KI-For-
derrichtlinie)

Bekanntmachung des Ministerprasidenten des Landes Schleswig-Holstein — Staats-
kanzlei — vom 17.02.2025

Auf Grundlage der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
(LHO) vom 22. April 1971 (GVOBI. Schl.-H., S. 162) in der Fassung vom 29. Juni
1992 (GVOBI. Schl.-H., S. 381) in der jeweils geltenden Fassung und des dazugeho-
rigen Runderlasses des Finanzministeriums ,Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung® in der Fassung vom 12. Marz 2020 (Amtsbl. Schl.-H., S. 780) in
der jeweils geltenden Fassung erlasst der Ministerprasident des Landes Schleswig-
Holstein — Staatskanzlei — diese Richtlinie.

Praambel

Der Einsatz von Kunstlicher Intelligenz (KI) ist als grundlegende Innovation zu verste-
hen, die Alltag, Leben, Arbeit, Bildung und Gesellschaft von Grund auf verandern
wird. Kl hat das Potenzial, die Digitalisierung insgesamt auf eine neue Ebene zu he-
ben und damit zum Treiber der digitalen Transformation zu werden. Diese Entwick-
lung wird sich Uber einen langen Zeitraum auswirken und nachhaltige Veranderun-
gen in heute bekannten Prozessen, Organisationen und Produkten herbeifuhren.

Die Landesregierung hat auf diese Entwicklung frihzeitig reagiert und strategische
Ziele sowie politische Handlungsfelder festgelegt. Aufbauend auf diesem Handlungs-
rahmen werden konkrete MalRnahmen weiter vorangetrieben. Eine Konkretisierung
bis hin zur Prifung und Umsetzung einzelner Ma3nahmen sollen finanziell unter-
stutzt werden.

Die Landesregierung greift damit eines der wichtigsten Zukunftsthemen auf und setzt
Entwicklungen in Gang, deren Ergebnisse auch noch in den nachsten Jahren und
Jahrzehnten sichtbar Wertschopfung im Land generieren werden.

Der Einsatz von Kunstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein soll flexibel entlang der
strategischen Ziele und Handlungsfelder geférdert werden.

Inhalt

1. Forderziel und Zuwendungszweck

1.1Ziele der Forderungen nach dieser Richtlinie sind:

— Starkung der Wettbewerbsfahigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
beim Einsatz von Kinstlicher Intelligenz;

— Erhéhung der weltweiten Sichtbarkeit schleswig-holsteinischer Hochschulen in
ausgewahlten Forschungsgebieten der Kiunstlichen Intelligenz und Umsetzung
von Kunstlicher Intelligenz in Wertschépfung;

— Forderung des Wissens und der Bildung uber Kunstliche Intelligenz und der
Akzeptanz;
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— Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen fur die Verfugbarkeit von ge-
schitzten Datenplattformen zu Ubungs-, Lern- und Forschungszwecken;

— Steigerung der Attraktivitat Schleswig-Holsteins fir Fachkrafte und Unterneh-
mensgrindungen, insbesondere fur Kinstliche Intelligenz;

— Forderung der Vernetzung der grundlagen- und anwendungsorientierten Kl-
Forschung in Schleswig-Holstein

— Die offentliche Verwaltung durch den Einsatz von Kunstlicher Intelligenz effizi-
enter und burgerfreundlicher zu gestalten;

— Klimaschutz und Energiewende als zentrale Herausforderungen der nachsten
Jahre sollen mit dem Einsatz von Kunstlicher Intelligenz effektiv und zugig zur
nachhaltigen Entwicklung Schleswig-Holsteins beitragen.

— Aufbau eines offenen Innovationsnetzwerks mit dem Ziel einer durch Zusam-
menarbeit und weitreichenden Nachnutzbarkeit der Arbeitsergebnisse geprag-
ten Umsetzung von MalRnahmen und Vorhaben im Bereich der kinstlichen In-
telligenz

FUr alle vorgenannten Ziele gilt es, eine den Menschen ins Zentrum stellende An-
wendung von Kunstlicher Intelligenz zu entwickeln. Wichtige Leitprinzipien sind
fur die Landesregierung der Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher
Aufsicht, technische Robustheit und Sicherheit, die Beachtung von Privatsphare
durch ein besonders ausgepragtes Datenqualitats- und Datenschutzmanage-
ment, Transparenz, Vielfalt, Nichtdiskriminierung, Barrierefreiheit und Fairness
sowie die Beachtung des gesellschaftlichen und 6kologischen Wohlergehens und
die Rechenschaftspflicht.

1.2Grundlage der Foérderung von Vorhaben ist der Handlungsrahmen fur den Einsatz
von Kunstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein (Kl-Strategie) in der jeweils gulti-
gen Fassung.

1.3Das Land Schleswig-Holstein gewahrt nach MaRgabe dieser Richtlinie, der §§ 23
und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) und den dazu erlassenen Verwaltungs-
vorschriften Zuwendungen zur Férderung von Vorhaben zur Férderung des Ein-
satzes von Kunstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein.

1.4Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewahrung
einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehorde
aufgrund ihres pflichtgemaRen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel und auf Grundlage des Handlungsrahmens Kunstliche Intelligenz der
schleswig-holsteinischen Landesregierung. Vorhaben, die eine Erreichung mehre-
rer Forderziele erwarten lassen, einen hohen Innovationsgrad, ein hohes Markt-
potential und/oder eine nachhaltige Wertschépfung adressieren, werden dabei
bevorzugt. Ebenso werden Vorhaben, die die Effizienz und Qualitat in der Verwal-
tung, die Vermittlung von Wissen in der Bildung und die sozialen Kompetenzen
steigern, praferiert.
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2. Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Vorhaben, die geeignet sind, die unter Ziffer 1.1. genannten
Forderziele zu erreichen.

3. Zuwendungsempfangerinnen bzw. Zuwendungsempfanger

Antragsberechtigt sind juristische Personen des offentlichen Rechts aulerhalb
der Landesverwaltung und juristische Personen des Privatrechts einschlie3lich
Personengesellschaften mit Sitz oder Betriebsstatte in Schleswig-Holstein, insbe-
sondere

— staatliche, private und staatlich anerkannte Hochschulen und aul3eruniversi-
tare Forschungseinrichtungen sowie Transferorganisationen u.a. der Hoch-
schulen (im Folgenden: offentliche Einrichtungen),

— Start-ups (innovative Unternehmen, deren Grindung bei Antragstellung weni-
ger als funf Jahre zurtckliegt und deren Geschaftsmodell wachstumsorientiert
ist)

— und Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU).

3.1Die Foérderung von Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts erfolgt nach der
Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 Uber
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung). Danach
darf die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewahrten De-minimis-Beihilfen
in einem Zeitraum von drei Jahren 300.000 Euro brutto nicht Gbersteigen. Der An-
tragsteller/die Antragstellerin hat die in den letzten drei Jahren erhaltenen De-mi-
nimis-Beihilfen mitzuteilen, sodass sichergestellt ist, dass der Hochstbetrag nicht
Uberschritten wird. Dabei sind etwaig erhaltene De-Minimis-Bescheinigungen im
Sinne der Definition eines einzigen Unternehmens einzureichen. Der Antragstel-
ler/die Antragstellerin erhalt zusammen mit dem Zuwendungsbescheid eine De-
minimis-Bescheinigung. Diese Bescheinigung ist zehn Jahre aufzubewahren und
auf Anforderung der Europaischen Kommission, der Bundesregierung, der Lan-
desverwaltung oder der bewilligenden Stelle vorzulegen. Die Bescheinigung ist
bei zukinftigen Beantragungen als Nachweis flir die vergangenen De-minimis-
Beihilfen vorzulegen.

3.2Sind mehrere Partner an einem Projekt beteiligt, ist die Bildung eines Projektkon-
sortiums moglich. Zwischen den Projektpartnern ist die wirksame Zusammenar-
beit in einem Kooperationsvertrag zu regeln. Der Kooperationsvertrag muss vor
der Bewilligung vorgelegt werden. Die teilweise Weitergabe der Zuwendung an
die beteiligten Kooperationspartner ist moglich. Fur die Verwendung der Zuwen-
dung durch die Kooperationspartner und den Nachweis der Verwendung gelten
die VV/VV-K zu § 44 LHO entsprechend.
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4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungen zur Projektférderung durfen nur fur solche Vorhaben bewilligt wer-
den, die noch nicht begonnen worden sind. Als Vorhabenbeginn ist grundsatzlich
der Abschluss eines der Ausfihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungs-
vertrages zu werten.

4.2 Eine Forderung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, ist
unzulassig. Die gesicherte Gesamtfinanzierung einschlieRlich der Folgekosten
des Vorhabens ist anhand geeigneter Unterlagen nachvollziehbar darzustellen.

4.3 Die fur eine Forderung vorgesehenen Vorhaben mussen in Schleswig-Holstein
umgesetzt werden.

4.4 Andere Fordermittel, zum Beispiel seitens des Landes, des Bundes, der EU oder
sonstiger Dritter sind grundsatzlich vorrangig in Anspruch zu nehmen und im An-
trag zu dokumentieren.

5. Art, Umfang und Héhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird im Wege der Projektférderung als Anteilfinanzierung in Form
eines nicht rickzahlbaren Zuschusses gewahrt.

5.2Die Zuwendungsempfangerin bzw. der Zuwendungsempfanger hat sich an den
Gesamtausgaben des Vorhabens zu beteiligen.

Die Hohe der Férderung betragt
— fur offentliche Einrichtungen bis zu 75 % der zuwendungsfahigen Ausgaben,
— flr Start-ups bis zu 75 % der zuwendungsfahigen Ausgaben,
— fur sonstige private Unternehmen bis zu 50 % der zuwendungsfahigen Ausga-
ben.

5.3 Forderfahig sind ausschliel3lich unmittelbar mit dem Vorhaben zusammenhan-
gende Kosten, die bei wirtschaftlicher und sparsamer Verwendung wahrend der
Durchfihrung anfallen und durch Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbe-
lege nachgewiesen werden. Zu den forderfahigen Kosten zahlen Personalkosten,
Gemeinkosten, Materialkosten, Fremdleistungen und Investitionskosten.

Personalkosten werden als Kosten je Einheit pauschal berechnet. Das geltend
gemachte Mengengerust (geleistete Arbeitsstunden) ist fur ausschlief3lich oder zu
einem festen Anteil ihrer Arbeitszeit im geférderten Vorhaben tatige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Gber ein vom Arbeitgeber ausgestelltes Dokument nachzu-
weisen, in dem der feste Prozentsatz der pro Monat fur das Vorhaben geleisteten
Arbeitszeit angegeben ist. Fur zeitweise bzw. in schwankendem Umfang im gefor-
derten Vorhaben tatige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Stundennachweise
zu fuhren und zum Nachweis des geltend gemachten Mengengerists (geleistete
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Arbeitsstunden) vorzulegen. Pro Jahr kdnnen héchstens 1.720 Stunden pro Per-
son anerkannt werden.

Far private Unternehmen wird die Hohe der forderfahigen Gemeinkosten pau-
schal mit 15 Prozent der forderfahigen direkten Personalkosten festgesetzt.

Fur offentliche Einrichtungen sind Gemeinkosten nach einer der beiden folgenden
Methoden forderfahig:

a) Es wird ein Pauschalsatz von 15 Prozent der forderfahigen direkten Personal-
kosten angesetzt.

b) Es wird ein Pauschalsatz von 25 Prozent der gesamten direkten forderfahigen
Kosten angesetzt, wobei die direkten forderfahigen Kosten fur Untervertrage
und die finanzielle Unterstitzung fir Dritte sowie Stlickkosten oder Pauschal-
betrage, die indirekte Kosten enthalten, nicht berticksichtigt werden. Dies gilt
nicht fur Vorhaben mit einem Schwerpunkt auf der Beschaffung von Investitio-
nen.

5.4 Die Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger haben Auftrage
nur an fachkundige und leistungsfahige Anbieter nach wettbewerblichen Ge-
sichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Wenn die Zuwen-
dung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwen-
dung mehr als 100.000 Euro betragt, sind grundsatzlich mindestens drei Ange-
bote einzuholen und die Auswahlgriinde zu dokumentieren (s. Ziffer 3 der Allge-
meinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung — ANBest-P
zu § 44 LHO).

Die Verpflichtung zur Einholung von drei Angeboten und zur Dokumentation der

Auswahlgrinde besteht grundsatzlich bei der Vergabe von Auftragen fur

e Bauleistungen im Sinne der VOB ab einem Auftragswert von 30.000 Euro,

e Lieferungen und Leistungen im Sinne der Unterschwellenvergabeordnung
(UVgO) ab einem Auftragswert von 25.000 Euro.

Weitergehende Bestimmungen, die die Zuwendungsempfangerin oder den Zu-
wendungsempfanger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten, blei-
ben unberlhrt (z. B. Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen -
GWB- sowie das Vergabegesetz Schleswig-Holstein -VGSH und die Schleswig-
Holsteinische Vergabeverordnung -SHVgVO- in den jeweils geltenden Fassun-

gen).
6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Antragstellung beinhaltet das Einverstandnis, dass alle im Zusammenhang
mit der Forderung bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbehdrde oder
der von ihr beauftragten Stelle auf Datentragern gespeichert und von ihnen oder
in ihrem Auftrag von wissenschaftlichen Einrichtungen fur Zwecke der Statistik
und der Erfolgskontrolle fur die Wirksamkeit dieser Forderrichtlinie ausgewertet,

Seite 5von 8



an den Landtag des Landes Schleswig-Holstein und an Einrichtungen des Lan-
des weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veroffentlicht werden.

6.2 Auf die Forderung durch das Land Schleswig-Holstein fur die bewilligten Vorha-
ben ist von der Zuwendungsempfangerin oder vom Zuwendungsempfanger in ge-
eigneter Form hinzuweisen. Hierzu ist der Hinweis auf die Forderung auf einer
Website inkl. einer Projektbeschreibung und unter Nutzung des Forderlogos auf-
zufihren.

6.3 Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger erklart sich bereit,
an der Evaluation der Forderinitiative (z. B. durch Beteiligung an Befragungen der
Evaluatoren) mitzuwirken.

6.4 Zuwendungsempfangerinnen und -empfanger aus der Wissenschaft sollen ihre
aus dem Forschungsvorhaben resultierenden Ergebnisse in wissenschaftlichen
Zeitschriften, Konferenz- oder Sammelbanden etc. im Open Access veroffentli-
chen, wenn dem nicht wirtschaftliche oder wissenschaftliche Interessen, die eine
proprietare Verwendung von Daten und oder Forschungsinformationen entgegen-
stehen, zum Beispiel Ausgrindungen oder die Veroffentlichung in wissenschaftli-
chen internationalen High-Level-Publikationen. Dies bedeutet, dass der unentgelt-
liche elektronische Zugriff ohne Zugangsbeschrankungen im Regelfall moglich
sein sollte. Diese Veroffentlichung kann entweder unmittelbar in einer Open-Ac-
cess-Zeitschrift oder durch Vereinbarungen der eigenen Einrichtung mit dem Ver-
lag erfolgen, die eine sofortige Open-Access-Stellung ermoglichen (z.B. im Rah-
men eines Transformationsvertrags wie DEAL).

Erscheint der Beitrag zunachst nicht im Open Access, so sollte er spatestens
nach Ablauf einer Embargofrist von 12 Monaten unentgeltlich elektronisch zu-
ganglich gemacht werden (Zweitverdffentlichung). Bei Monographien aus dem
Vorhaben wird die Open-Access-Zweitverdffentlichung ausdricklich begruft.

Die Publikationen sollten unter freien Lizenzen, vorzugsweise Creative-Com-
mons-Lizenzen (CC-Lizenz), veroffentlicht werden. Die Wahl der konkreten Li-
zenz obliegt dabei den Zuwendungsempfangerinnen und -empfangern.

Zusatzlich wird den Zuwendungsempfangerinnen und -empfangern aus der Wis-
senschaft empfohlen, die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten und Mo-
delle einschlieRlich Angaben zu den verwendeten Instrumenten, Methoden sowie
Dokumentationen spatestens sechs Monate nach Abschluss des Projekts in
nachnutzbarer Form einer geeigneten Einrichtung, z.B. einem Forschungsdaten-
repositorium, zur Verflgung zu stellen, um eine langfristige Datensicherung zu er-
madglichen. Die Repositorien sollten aktuelle Standards flr Datenveroéffentlichun-
gen (FAIR Data Prinzipien) erfullen und persistente Identifikatoren vergeben.
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7. Verfahren

7.1 Zuwendungen werden nur auf Antrag beim Ministerprasidenten des Landes
Schleswig-Holstein — Staatskanzlei, Referat Digitaler Wandel, Dusternbrooker
Weg 104, 24105 Kiel (Bewilligungsbehorde) gewahrt.

Hierfur ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen.

Stufe 1 — Projektskizze

In der ersten Stufe erfolgt anhand der eingereichten Projektskizze ein Abgleich
mit den unter 1.4 genannten Kriterien und eine Einschatzung, ob das Vorhaben
grundsatzlich forderfahig und forderwurdig ist.

Projektskizzen sind in Textform an die Bewilligungsbehodrde oder an das Funk-
tionspostfach digitaler.wandel@stk.landsh.de zu richten.

Stufe 2 — Forderantrag

Bei positiver Bewertung und auf Grundlage verfugbarer Haushaltsmittel teilt die
Bewilligungsbehorde der projekteinreichenden Stelle das Ergebnis mit. Aus einer
positiven Bewertung einer eingereichten Projektskizze kann kein Rechtsanspruch
auf eine Forderung abgeleitet werden.

Eine Antragsstellung (Vollantrag) ist bei der von der Bewilligungsbehoérde beauf-
tragten Institution zu richten.

Das Projektskizzenformular kann auf Anfrage unter der zuvor genannten E-Mail-
Adresse angefordert werden. Eine Antragsstellung ist jederzeit moglich. Die An-
forderungen fiir den Vollantrag werden den Projekttragern ggf. mit der Uberfiih-
rung ihrer Projektskizze in Stufe zwei des Verfahrens von der beauftragten Institu-
tion Ubermittelt.

7.2Vorzeitiger Mallnahmebeginn
Gemal Ziffer 1.3 der VV zu § 44 LHO und Nr. 4.1. dieser Richtlinie durfen Zu-
wendungen zur Férderung eines Vorhabens nur flir solche Vorhaben bewilligt
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Hiervon abweichend darf mit dem
Vorhaben vor der abschlieRenden Forderentscheidung nur dann begonnen wer-
den, wenn die von der Bewilligungsbehorde beauftragte Institution dies auf Antrag
schriftlich genehmigt (sogenannter vorzeitiger MalRnahmebeginn). Das Finanzie-
rungsrisiko tragen die Antragstellenden.

7.3 Auszahlungsverfahren
Der Zuschuss oder Teile davon werden in der Regel nachtraglich auf Basis von
nachgewiesenen Ausgaben ausgezahlt. Voraussetzung fur die Auszahlung ist
das Einreichen eines rechtsverbindlich unterzeichneten Erstattungsantrags (Stan-
dardvordruck). Dem Erstattungsantrag sind die Rechnungsbelege der Projektaus-
gaben sowie die mit diesen Ausgaben im Zusammenhang stehenden weiteren
Unterlagen beizuftigen.
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7.4Verwendungsnachweisverfahren

Der Zwischen- und der Verwendungsnachweis nach Ziffer 6 der ANBest-P be-
steht jeweils aus dem zahlenmaligen Nachweis Uber die Projekteinnahmen und -
ausgaben und dem Sachbericht, der von der Zuwendungsempfangerin oder vom
Zuwendungsempfanger zu erstellen ist.

Die mit den Erstattungsantragen gemal Ziffer 7.2 eingereichten Unterlagen wer-
den als zahlenmallige Zwischennachweise anerkannt. Sofern ein weiterfuhrendes
Berichtswesen (Fortschrittsberichte) festgelegt wurde, kann dieses die ansonsten
erforderlichen jahrlichen Sachberichte zum Zwischennachweis ersetzen. Der Ver-
wendungsnachweis ist abweichend von Ziffer 6 der ANBest-P innerhalb von drei
Monaten nach Beendigung des Bewilligungszeitraumes einzureichen.

7.5Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheide bewilligt. Fiur die

8.

Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nach-
weis und die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Ruckforderung der gewahrten Zu-
wendung gelten die VV zu § 44 LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung der §§
116, 117, 117a LVwG, soweit nicht in dieser Forderrichtlinie Abweichungen zuge-
lassen worden sind. Der Landesrechnungshof ist zur Prifung berechtigt.

Geltungsdauer

Die geanderte Forderrichtlinie tritt mit Wirkung zum 01. April 2025 in Kraft und ist be-
fristet bis zum 31. Dezember 2029. Die bisherige Forderrichtlinie vom 27. Juli 2020
(Amtsbl. Schl.-H. 2020 S. 1394) tritt damit auRer Kraft.

9.

Nachhaltigkeit

Ergebnis des Nachhaltigkeitschecks ist:

Die Richtlinie hat positive Auswirkungen auf 'Good Governance und gesellschaftliche
Teilhabe', 'Bildung', 'Infrastruktur und Klimaschutz' und ‘Nachhaltiges Wirtschaften
und Ressourcenschutz'.

Seite 8 von 8



	Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein (KI-För-derrichtlinie) 
	Präambel 
	Inhalt 
	1. Förderziel und Zuwendungszweck  
	2. Gegenstand der Förderung  
	3. Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger 
	4. Zuwendungsvoraussetzungen  
	5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung  
	6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen  
	7. Verfahren  
	8. Geltungsdauer  
	9. Nachhaltigkeit 





